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S C H L U S S A N T R Ä G E D E S G E N E R A L A N W A L T S 

M A R C O D A R M O N 

vom 25. Februar 1988 * 

Herr Präsident, 
meine Herren Richter! 

1. Das Königreich Spanien betreibt die 
Nichtigerklärung von zwei Verordnungen 
des Rates vom 6. Mai 1986: der Verord
nung Nr. 1335/86' zur Änderung der Ver
ordnung Nr. 804/68 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Milch und Milcher
zeugnisse2 und der Verordnung Nr. 
1343/863 zur Änderung der Verordnung 
Nr. 857/84 über Grundregeln für die An
wendung der Abgabe gemäß Artikel 5 c der 
Verordnung Nr. 804/68 im Sektor Milch 
und Milcherzeugnisse4. Einige Angriffsmit
tel des klagenden Staates richten sich gegen 
beide Verordnungen, andere betreffen nur 
eine von ihnen. 

2. Die angefochtenen Verordnungen sind 
Ausdruck des Bemühens der Gemeinschafts
organe, das Anwachsen der Überschüsse an 
Milch und Milcherzeugnissen einzudäm
men. Die Verordnungen sehen insbesondere 
für die ganze Gemeinschaft eine einheitliche 
Senkung der Gesamtgarantiemengen um 
3 % vor. Was Spanien betrifft, so bewirken 
sie eine Herabsetzung der — in der Bei
trittsakte, die insoweit die Verordnungen 
Nrn. 856/845 und 857/84 geändert hat, 
festgesetzten — Globalmengen für die Lie
ferungen an Molkereien und Direktverkäufe 
an Verbraucher. 

3. Die gegen diese Verordnungen vorge
brachten Klagegründe lassen sich in zwei 
Gruppen unterteilen: Verletzung des Ver
trages oder einer bei dessen Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm; Verletzung 
wesentlicher Formvorschriften. 

I — Klagegründe, die sich gegen beide Ver
ordnungen richten 

4. Die Rüge der Verletzung des Vertrages 
oder einer bei dessen Durchführung anzu
wendenden Rechtsnorm gliedert sich in drei 
Teile : 

— Verletzung von Artikel 39 Absatz 1 
Buchstabe b, dem zufolge die Gemein
same Agrarpolitik u. a. das Ziel verfolgt, 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
eine angemessene Lebenshaltung zu ge
währleisten; 

— Verletzung des Diskriminierungsverbots, 
das allgemein in Artikel 7 des Vertrages 
und insbesondere für die Gemeinsame 
Agrarpolitik in Artikel 40 Absatz 3 Un
terabsatz 2 des Vertrages niedergelegt 
ist; nach der letzteren Bestimmung hat 
sich die gemeinsame Marktorganisation 
„auf die Verfolgung der Ziele des Arti
kels 39 zu beschränken und jede Diskri
minierung zwischen Erzeugern oder 
Verbrauchern innerhalb der Gemein
schaft auszuschließen"; 

* Aus dem Französischen übersetzt. 
1 — ABI. L 119 vom 8. 5. 1986, S. 19. 
2 — ABI. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13. 
3 — ABI. L 119 vom 8. 5. 1986, S. 34. 
4 — ABI. L 90 vom 1. 4. 1984, S. 13. 
5 — Verordnung zur Änderung der Verordnung Nr. 804/68 

über die gemeinsame Marktorganisation für Milch und 
Milcherzeugnisse (ABI. L 90 vom 1. 4. 1984, S. 10). 
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— Verletzung des Grundsatzes des Ver
trauensschutzes. 

5. Was den behaupteten Verstoß gegen Ar
tikel 39 betrifft, so haben die angefochtenen 
Verordnungen die Globalmengen in Über
einstimmung mit der durch die Ratsverord
nungen Nrn. 856/84 und 857/84 vom 31. 
März 1984 geschaffenen Regelung herabge
setzt, deren Rechtmäßigkeit das Königreich 
Spanien nicht bestritten hat. Überdies ist 
nicht dargetan, daß sich die angefochtenen 
Verordnungen auf die spanische Milcher
zeugung so ausgewirkt hätten, wie es der 
klagende Staat behauptet. Bei der Beurtei
lung der Rechtmäßigkeit dieser Verordnun
gen im Hinblick auf Artikel 39 des Vertra
ges müssen nämlich folgende Gesichts
punkte beachtet werden: 

— Die einschlägige Gemeinschaftsregelung 
muß in ihrer Gesamtheit beachtet wer
den. Wie Rat und Kommission ausge
führt haben, sind die möglichen Auswir
kungen der Herabsetzung der Milcher
zeugung aber vor allem im Lichte der 
Verordnung Nr. 1336/86 des Rates vom 
6. Mai 1986 zur Festsetzung einer Ver
gütung bei der endgültigen Aufgabe der 
Milcherzeugung 6 zu würdigen. 

— Des weiteren ist darauf hinzuweisen, 
daß die durch die streitigen Verordnun
gen verfügte Herabsetzung über einen 
Zeitraum von zwei Jahren gestaffelt ist 
und erst ein Jahr nach ihrer Veröffentli
chung wirksam wird. 

Unter diesen Umständen läßt sich nicht an
nehmen, daß die streitigen Verordnungen 
das wesentliche Ziel mißachteten, der land
wirtschaftlichen Bevölkerung eine angemes
sene Lebenshaltung zu gewährleisten. 

6. Was die angebliche Verletzung des Dis
kriminierungsverbots betrifft, so betont der 
klagende Staat die besondere Lage auf dem 
spanischen Milchsektor und macht geltend, 
die streitigen Verordnungen seien rechts
widrig, da sie diese Lage nicht berücksich
tigten, sondern die Globalmengen für die 
gesamte Gemeinschaft linear herabsetzten. 
Eine einheitliche, für alle Milcherzeuger in 
der Gemeinschaft geltende Herabsetzung 
begründe mit anderen Worten eine Verlet
zung des Gleichheitsgrundsatzes und des 
Diskriminierungsverbots, da sie die Beson
derheiten des spanischen Milchsektors nicht 
berücksichtige und damit unterschiedliche 
Situationen gleich behandle. 

7. Diese Besonderheiten, wie sie der kla
gende Staat darstellt und der Rat bestreitet, 
sind in jedem Fall für die Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verord
nungen ohne Bedeutung. Hier ist an Ihre 
vom Rat angeführte Rechtsprechung zu er
innern, wonach die von den Gemeinschafts
organen im Rahmen einer gemeinsamen 
Marktorganisation getroffenen Maßnahmen 
nicht zwischen den Hoheitsgebieten der 
Mitgliedstaaten unterscheiden dürfen7. Au
ßerdem wurden, wie der Rat dargelegt hat, 
die strukturellen Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Regionen der Gemeinschaft 
beim Erlaß der Verordnungen zur Einfüh
rung der zusätzlichen Abgabe berücksich
tigt; die Ausgewogenheit dieses Systems 
wurde bei der Änderung dieser Verordnung 
durch die Beitrittsakte aufrechterhalten. 

8. Was die angebliche Verkennung des 
Grundsatzes des Vertrauensschutzes betrifft, 
so steht fest, daß die Wirtschaftsteilnehmer 
sich nicht mit Erfolg auf diesen Grundsatz 
berufen können, um ein Recht auf Beibehal-

6 — ABl. L 119 vom 8. 5. 1986, S. 21. 

7 — Siehe insbesondere das Urteil vom 13. Juli 1978 in der 
Rechtssache 8/78, Milac, Slg. 1978, 1721, sowie das Urteil 
vom 13. Dezember 1984 in der Rechtssache 106/83, Ser-
mide, Slg. 1984, 4209. 
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tung einer bestehenden Gemeinschaftsrege
lung in Anspruch zu nehmen. Überdies ist es 
nach Artikel 8 der Beitrittsakte, dessen 
Wortlaut ich alsbald wiedergeben werde, 
ausgeschlossen, daß die betroffenen Wirt
schaftsteilnehmer ein berechtigtes Vertrauen 
in die Beibehaltung — für welche Dauer 
auch immer — der im Zeitpunkt des Bei
tritts maßgeblichen Mengen setzen konnten. 
Schließlich betrifft der Grundsatz des Ver
trauensschutzes nach Ihrer Rechtsprechung 
nur individuelle Situationen; er kann nicht 
für Sachverhalte gelten, die begriffsnotwen
dig allgemeinen Charakter haben. 

9. Mit der Rüge der Verletzung wesentli
cher Formvorschriften stellt das Königreich 
Spanien die Rechtmäßigkeit der angefochte
nen Verordnungen mit der Begründung in 
Frage, diese seien gegen seine — ableh
nende — Stimme erlassen worden. Im we
sentlichen wird geltend gemacht, die in der 
Beitrittsakte vorgesehenen Globalmengen 
könnten wegen ihrer vertraglichen Natur 
nicht durch einseitigen Beschluß ohne Zu
stimmung der betroffenen Partei geändert 
werden. 

10. Dieses Vorbringen verkennt die Bedeu
tung von Artikel 8 der Beitrittsakte, wonach 
„die Bestimmungen dieser Akte, die eine 
nicht nur vorübergehende Aufhebung oder 
Anderung von Rechtsakten der Organe der 
Gemeinschaften zum Gegenstand haben 
oder bewirken, ... denselben Rechtscharak
ter [haben] wie die durch sie aufgehobenen 
oder geänderten Bestimmungen und... den
selben Regeln [unterliegen] wie diese". Da 
die für Spanien geltenden, in der Beitritts
akte aufgeführten Globalmengen durch Än
derung der Gemeinschaftsverordnungen 
Nrn. 804/68 und 857/84 festgelegt wurden, 
konnten sie nach der vorstehend wiederge
gebenen Bestimmung im Wege des Recht
setzungsverfahrens der Gemeinschaft, vor
liegend durch mit qualifizierter Mehrheit 
gefaßten Beschluß, erneut geändert werden. 

Die Stimmabgabe der spanischen Regierung 
bei der Beschlußfassung über die angefoch
tenen Verordnungen hat somit keinen Ein
fluß auf deren Rechtmäßigkeit. Da die an 
den Verhandlungen über den Beitritt des 
Königreichs Spanien zu den Gemeinschaf
ten beteiligten Parteien über die Einfügung 
des Artikels 8 in die Beitrittsakte einig wa
ren, kann man dem Rat nicht vorwerfen, 
daß er von dieser Bestimmung Gebrauch ge
macht hat. 

II — Nur gegen die Verordnung Nr. 
1343/86 gerichteter Klagegrund 

11. Hier werden Formfehler geltend ge
macht, nämlich die fehlende Anhörung des 
Europäischen Parlaments und die Unzu
länglichkeit der Begründung. 

12. Das Königreich Spanien macht einen 
Verstoß gegen Artikel 43 Absatz 2 mit der 
Begründung geltend, das Europäische Par
lament sei nicht angehört worden. Wie aber 
der Rat, insoweit von der Kommission un
terstützt, ausgeführt hat, ist die Verordnung 
Nr. 1343/86 eine Durchführungsmaßnahme 
zur Änderung der Verordnung Nr. 857/84, 
die ihrerseits zur Durchführung der Grund
verordnung Nr. 804/68 erlassen wurde. 

13. Die Verordnung Nr. 857/84 wurde 
aber vom Rat ohne vorherige Anhörung des 
Europäischen Parlaments erlassen. Nach Ih
rer Rechtsprechung, auf die sich der Rat be
zogen hat, muß beim Erlaß von Ausfüh
rungsvorschriften zu einer Grundverord
nung nicht notwendigerweise das Verfahren 
von Artikel 43 des Vertrages eingeschlagen 
werden. 

14. Was schließlich die angebliche Verlet
zung der Begründungspflicht gemäß Artikel 
190 des Vertrages betrifft, so kann der Auf-
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fassung des Klägers nicht gefolgt werden, 
die Bezugsvermerke der Verordnungen 
müßten stets auf eine Bestimmung des Ver
trages verweisen. Da es sich nämlich um 
eine Durchführungsverordnung handelt, ist 
den Anforderungen an die Begründung in 
dem uns beschäftigenden Punkt Genüge ge
tan, wenn die Präambel der angefochtenen 

Maßnahme ausdrücklich auf die Verord
nung Bezug nimmt, auf deren Grundlage 
diese Maßnahme getroffen wurde. Da die 
angefochtene Verordnung die ihre Rechts
grundlage bildende Verordnung Nr. 804/68 
erwähnt, bedarf es meines Erachtens keiner 
Bezugnahme auf eine besondere Bestim
mung des Vertrages. 

15. Ich beantrage daher, die Klage abzuweisen und die Kosten des Verfahrens 
dem Königreich Spanien aufzuerlegen. 
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